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Demokratie in Sachsen-Anhalt

Es gibt eine Demokratie in Sachsen-Anhalt.

In einer Demokratie bestimmen die Bürger.

Die Bürger sind die Menschen  

in Sachsen-Anhalt. 

Die Bürger entscheiden:

Welche Politiker kommen in  

den Landtag.

Es gibt alle 5 Jahre 

eine Landtags-Wahl.

Der Landtag von Sachsen-Anhalt

ist in Magdeburg. 

Die gewählten Politiker nennt man: Abgeordnete.

Die Abgeordneten achten auf die Interessen der Bürger.

Und reden im Landtag darüber.

Die Abgeordneten im Landtag treffen

wichtige Entscheidungen.

Für alle Menschen in Sachsen-Anhalt.



Wer darf bei der Landtags-Wahl wählen?

Sie dürfen wählen, wenn: 

• Sie 18 Jahre sind oder älter

• und in Sachsen-Anhalt wohnen.

Jeder Wähler hat 2 Stimmen:
Sie haben eine Stimme für ihren Wahlkreis. 
Sie stimmen dabei für eine Person. 

Und Sie haben eine Stimme für ihr Bundes-Land. 
Sie stimmen dabei für eine Partei.

Die Wahl-Helfer zählen die Stimmen.

Die Partei hat viele Stimmen bekommen:

Dann bekommt die Partei viele Sitze im Landtag. 

Die Partei hat wenig Stimmen bekommen:

Dann bekommt die Partei wenig Sitze im Landtag.



Die Aufgaben vom Landtag

Gesetze
Der Landtag hat wichtige Aufgaben:

• Gesetze besprechen

• Gesetze beschließen

Das nennt man Gesetz-Gebung.

Kontrollieren
Der Landtag kontrolliert die Landes-Regierung.

Die Landes-Regierung sind die Minister

von Sachsen-Anhalt.

Die Abgeordneten passen auf:

Was die Landes-Regierung macht.

Die Abgeordneten fragen die Landes-Regierung:

Was will die Landes-Regierung ändern.

Haushalts-Plan
Der Landtag entscheidet: Wer bekommt wie viel Geld.

Wofür wird das Geld ausgegeben.

Zum Beispiel für:

• neue Straßen

• neue Schulen

Das nennt man auch: Haushalts-Plan



Der Landtags-Präsident
Die Sitzungen im Landtag

Sachsen-Anhalt hat einen

Landtags-Präsidenten.

Der Landtags-Präsident 

leitet die Sitzungen im Landtag.

Die Landtags-Sitzung ist 

eine Versammlung.

Es ist eine Versammlung  

von allen Abgeordneten  

im Landtag.

Die Versammlung nennt  

man auch: Plenum.

Die Abgeordneten sprechen im Plenum miteinander.

Das Plenum im Landtag ist öffentlich.

Das heißt: Sie können das Plenum besuchen.

Die Abgeordneten diskutieren  

über Entscheidungen.

Und über Gesetze.



Der Blick in den Plenarsaal

Präsidium
Landes-Regierung

CDU

FDP

AfD

Wahlkabine



Der Blick in den Plenarsaal

Präsidium
Landes-Regierung

Die Linke

SPD

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN



Die Fraktionen

In einer Fraktion arbeiten 

Abgeordnete zusammen. 

Die Abgeordneten haben 

die gleichen Ziele.

Im Landtag von 

Sachsen-Anhalt arbeiten 97 Abgeordnete.

Man sagt auch: Der Landtag hat 97 Sitze.

Im Landtag gibt es jetzt 6 Fraktionen:

• Fraktion CDU

• Fraktion AfD

• Fraktion Die Linke

• Fraktion SPD

• Fraktion FDP

• Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN



Die Fach-Ausschüsse

Ein Fach-Ausschuss ist eine

Arbeits-Gruppe.

Im Fach-Ausschuss arbeiten 13 Abgeordnete  

aus den Fraktionen.

Im Landtag gibt es 11 Fach-Ausschüsse.

Jeder Fach-Ausschuss arbeitet an einem

bestimmten Thema.

Zum Beispiel:

• Umwelt-Schutz

• Schule

• Sport

Die Abgeordneten  

kennen sich mit  

dem Thema  

vom Fach-Ausschuss  

gut aus.



So entsteht ein Gesetz

Wer kann ein neues Gesetz vorschlagen?
• Die Abgeordneten vom Landtag

• Die Landes-Regierung

• Die Bürger von Sachsen-Anhalt

Gesetz-Entwurf
Ein Gesetz wird vorgeschlagen.

Das nennt man auch: Gesetz-Entwurf.

Der Gesetz-Entwurf wird beim 

Landtags-Präsidenten eingereicht.

Erste Beratung
Die Abgeordneten treffen sich im Landtag.

Und sprechen über den Gesetz-Entwurf.

Das nennt man auch: Erste Beratung.

Fach-Ausschuss
Der Landtag gibt den  

Gesetz-Entwurf in den Fach-Ausschuss.

In dem Fach-Ausschuss sind die 

Abgeordneten vom Landtag. 



Der Fach-Ausschuss prüft den Gesetz-Entwurf.

Dann gibt er den Gesetz-Entwurf zurück an  

den Landtag.

Zweite Beratung 
Die Abgeordneten im Landtag beraten den  

Gesetz-Entwurf noch einmal. 

Das nennte man auch: Zweite Beratung.

Abstimmung
Nach der Zweiten Beratung  

stimmen die Abgeordneten  

über das Gesetz ab.

Mehr als die Hälfte der Abgeordneten  

stimmen mit Ja:  

Dann wird das Gesetz verabschiedet.

Der Landtags-Präsident  

unterschreibt das neue Gesetz.

Das neue Gesetz ist jetzt gültig.

Alle müssen sich an das neue Gesetz halten.



Petition

Was ist eine Petition?
Eine Petition ist eine Beschwerde oder Bitte.

Alle Bürger haben das Recht, sich über die Politik  

vom Staat zu beschweren.

Oder den Staat um etwas zu bitten.

Der Petitions-Ausschuss
• setzt sich ein gegen:  

- Ungerechtigkeit 

- Benachteiligung 

- ungleiche Behandlung 

 in staatlichen Stellen von Sachsen-Anhalt.

• prüft die Beschwerde oder Bitte 

• macht dem Landtag Vorschläge für  

Maßnahmen zur Verbesserung 

• gibt eine schriftliche Antwort an die Person,  

die Petition eingereicht hat.



Wie muss die Petition sein?
• schriftlich 

• mit Namen und Unterschrift

• mit notwendigen Unterlagen als Kopie 

Wo kann die Petition eingereicht werden?
Mit der Post:
Landtag von Sachsen-Anhalt 

Petitionsausschuss

Domplatz 6–9 

39104 Magdeburg

Über das Online-Formular:
www.landtag.sachsen-anhalt.de



Besuch und Information 
Sie können den Landtag besuchen. 

Sie können zu einer Informations-Veranstaltung kommen. 

Oder zum Plenum. 

Dafür müssen Sie sich anmelden.  

Dann bekommen Sie 

einen Termin.

Wie kann ich mich anmelden? 
•  Schreiben Sie ein E-Mail an: 

besucherdienst@lt.sachsen-anhalt.de

•  Rufen Sie uns an:  

Telefon-Nummer: 0391 560-1230

Sie können auch im Internet 

zuhören und zusehen. 

Die Termine dafür finden Sie hier: 

www.landtag.sachsen-anhalt.de


